
Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 19. Januar 2022                                                                                     
Beschlussseite zu TOP A 51

Beschluss:

1. Den Ausführungen zur Unabweisbarkeit im Vortrag wird zugestimmt.

2. Das Referat für Bildung und Sport wird beauftragt, die einmalig erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von 61.333 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2022 und die dauerhaft erforderlichen 

Haushaltsmittel in Höhe von 184.000 € im Rahmen der 

Haushaltsplanaufstellung 2023 anzumelden.

3. Das Produktkostenbudget des Produkts 39231100 Bildung, Erziehung und 

Betreuung an Berufsschulen erhöht sich in 2022 einmalig um 61.333 € und ab 

2023 dauerhaft um 184.000 €, davon sind 61.333 € in 2022 und 184.000 € ab 

2023 zahlungswirksam. (Produktauszahlungsbudget)

4. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


